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sich an den von Wildenegg, der wies sie ab. Dann gingen sie nach
Hüttenstein. Dort wurde ihnen bedeutet, daß sie wahrscheinlich auch
die salzburgische Rechnung würden auf sich nehmen müssen. In dieser
Not riefen sie das Hofgericht in Salzburg an?) Sie legten dar, daß
doch eigentlich der Kuchler, der das Unglück verschuldet hatte, für die
Folgen einzustehen hätte, nicht sie, die ganz unschuldig in solchen Jam¬
mer gestürzt worden seien. Zu ihrem Glück wußten sie auch anzu¬
geben, daß die reichen Kuchler, die als Wolfganger Bürger von Hütten¬
stein aus nicht zu fassen waren, eine Schuldforderung von 400 fl. bei
dem Wirt in der Faistenan (im salzburgischen Pfleggericht Wartenfels)
hatten. Nun war die Sache einfach: das Hofgericht schickte an Reherz-
haimer den Befehls) das Geld in der Faistenan in Beschlag zu nehmen
und damit die entstandenen Kosten zu bestreiten. So ist es auch ge¬
schehen.

Der Streit um die Leichen im See wiederholte sich in der Folge¬
zeit noch fast ein Dutzendmal. Aber die Regierungen kümmerten sich
nicht darum und die Staatsoberhäupter schrieben sich keine Briefe mehr.
Man überließ die Sache den Pflegern von Wildenegg und Hüttenstein,
die in gegenseitiger Zusendung feierlicher Beschwerdebriefe die Rechte
ihrer Landesherren vertraten, und damit war es abgetan. Draußen
auf dem See erging.man sich zwar jedesmal in wüsten Schmähungen/)
auch suchte man durch Abschneiden der Fangseile und ähnliche Mittel
die Einmischung des Gegners zu verhindern, zu Tätlichkeiten ist es
aber nicht mehr gekommen, und mit der endlich doch gelungenen Fest¬
legung der Landgerichtsgrenze (1689) hörte diese sonderbare Art, sich
im Dienst des Vaterlandes zu betätigen, gänzlich auf.

Zur Winterszeit friert der See in der Gegend der „Enge" und
bei St. Wolfgang am ehesten zu. Und dieser Umstand erschwerte Salz¬
burg in jener Zeit des steten Haders die Verteidigung seiner Rechte
nicht wenig. Hatte der See dort eine tragfähige Eisdecke, so gingen

st Vinzenz Aichleutner (Stiefvater der Ertrunkenen) an das Hofgericht
ddo. 20. November 1614. Hofr. Hüttenst., Nr. 8 .

2
) Der Hofrat an Reherzhaimer ddo. 10 . Juli 1615. Ebenda.

3
) Bei der Suche nach der Leiche des Loitz, der 1685 ertrank, erwiderte

auf die Bemerkung des Hüttensteiners, daß der ganze See dem Erzbischof von
Salzburg gehöre, der Richter von Wolfgang, indem er feierlich seinen Gerichtsstab
aufhob: „ein tröckh gehört ihm zue!" und verlangte ungestüm nach einem Gewehr,
das ihm aber die Seinen doch nicht in die Hand gaben. Hofr. Hüttenst., Nr. 27-


	-

